
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2005/3/17 8Ob28/05h
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.03.2005

Norm

ZPO §528 Abs2 Z2 C6

KO §125

Rechtssatz

Weder in der Bestimmung, dass das Gericht zweiter Instanz über die Ansprüche des Masseverwalters endgültig

entscheidet (§125 Abs2 KO) noch in der Bestimmung des §528 Abs2 Z2 ZPO ist ein Verstoß gegen den Grundsatz eines

fairen Verfahrens nach der MRK oder eine Verfassungswidrigkeit zu erblicken.
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